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52. Gesetz: Dienstrecht der Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien (Wiener Verwaltungssenat
Dienstrechtsgesetz). 

53. Gesetz: Unabhängiger Verwaltungssenat Wien; 

52. 

Gesetz vom 26. Juni 1990 über das Dienstrecht 
der Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungs
senates Wien (Wiener Verwaltungssenat-

Dienstrechtsgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

§ 1. ( 1) Dieses Gesetz regelt das Dienstrecht der 
Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungssenates 
Wien (im folgenden Verwaltungssenat genannt). 

(2) Mitglieder des Verwaltungssenates im Sinne 
dieses Gesetzes sind die von der Landesregierung 
gem.äß Art. 129 b Abs. 1 B-VG ernannten Personen. 
Es sind dies 

1. der Vorsitzende, 
2. der Stellvertretende Vorsitzende, 
3. die sonstigen Mitglieder. 

(3) Bei Vollziehung dieses Gesetzes sind im 
Einzelfall bei Frauen die entsprechenden weiblichen 
Bezeichnungen (zB die Vorsitzende, die Beamtin) 
zu verwenden. 

§ 2. ( 1) Zu Mitgliedern des Verwaltungssenates 
können nur Personen ernannt werden, die 

1. das aktive Wahlrecht zum Nationalrat besit-
zen, 

2. die körperliche und geistige Eignung für die 
Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungssenates 
aufweisen, 

3. rechtskundig sind (rechtswissenschaftliches 
Diplomstudium nach dem Bundesgesetz über 
das Studium der Rechtswissenschaften, BGB!. 
Nr. 140/ 1978, oder rechts- und staatswissen
schaftliche Studien nach der juristischen 
Studien- und Staatsprüfungsordnung, StGB!. 
Nr. 164/1945) und 

4. im Zeitpunkt ihrer Ernennung das 59. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben. Letzteres gilt 
nicht bei einer Wiederernennung, die unmit
telbar an die vorangehende Funktionsperiode 
anschließt. 

(2) Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, Mitglieder des Nationalqttes, des 
Bundesrates oder eines Landtages, Staatssekretäre, 
der Präsident oder der Vizepräsident des Rech
nungshofes, Mitglieder der Volksanwaltschaft, der 
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Amtsführende Präsiden~ oder der Vizepräsident des . 
Stadtschulrates für Wien und Bezirksvorsteher eines 
Wiener Gemeindebezirkes dürfen dem Verwal
tungssenat nicht angehören. 

§ 3. ( 1) Mit Wirksamkeit der Ernennung zum 
Mitglied des Verwaltungssenates ist ein V ertragsbe
diensteter der Gemeinde Wien unabhängig von den 
sonst vorgesehenen Anstellungst;rfordernissen der 
Dienstordnung 1966 - DO 1966, LGBI. für Wien 
Nr. 37 /1967, zu unterstellen (Übernahme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zur Ge
meinde Wien). Bei einem Beamten des Dienststan
des der Gemeinde Wien tritt mit der Ernennung 
zum Mitglied des Verwaltungssenates keine Ände
rung in bezug auf sein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien ein. 

(2) Mit Wirksamkeit der Ernennung zum 
Mitglied des Verwaltungssenates ist eine Person, die 
weder Vertragsbediensteter der Gemeinde Wien 
noch Beamter des Dienststandes der Gemeinde 
Wien ist, auf die Dauer der Mitgliedschaft zum 
Verwaltungssenat und ohne Anwartschaft auf 
Pensionsversorgung (Ruhe- oder V ersorgungsge
nuß) unabhängig von den sonst vorgesehenen 
Anstellungserfordernissen der Dienstordnung 1966 
zu unterstellen (Aufnahme in ein befristetes 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zur Ge
meinde Wien ohne Pensionsanwartschaft). § 56 
Abs. 3 erster Halbsatz der Dienstordnung 1966 ist 
nicht anzuwenden. 

§ 4. Beamte der Gemeinde Wien sind während 
ihrer Tätigkeit als Mitglieder des V erwaltungssena
tes unter Fortzahlung des Monatsbezuges vom 
Dienst freizustellen. 

§ 5. Die Mitglieder des Verwaltungssenates sind 
in Ausübung ihres Amtes (Besorgung der ihnen nach 
Art. 129 a und 129 b B-VG zukommenden Aufga
ben) unabhängig und an keine Weisungen gebun
den. Sie dürfen für die Dauer ihres Amtes keine 
Tätigkeit ausüben, die Zweifel an der unabhängigen 
Ausübung ihres Amtes hervorrufen könnte. 

§ 6. (1) In bezug auf die Mitgliedschaft und 
Tätigkeit im Verwaltungssenat sind, soweit in 
diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, von der 
Dienstordnung 1966 nur die§§ 19, 21, 21 b, 23 bis 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 bis 36, 39, § 40 Abs. 1 sowie 

so 












